
  Direktion für Inneres und 

Justiz 

Amt für Gemeinden und  

Raumordnung 

Abteilung Bauen 
 

Nydeggasse 11/13 

3011 Bern 

+41 31 633 77 70 

bauen.agr@be.ch 

 

 

1 

 

Bauen ausserhalb der Bauzonen 
Themenblatt F1 
 

F1 Baugesetzrevision vom 1.07.2017: 

Änderungen im Bereich Bauen ausserhalb der Bauzone 
Art. 84 Abs. 3a BauG und Art. 84a BauG, Art. 25 Abs. 2 RPG 

 

- Mitteilungspflicht für Bau- und 
  Wiederherstellungsentscheide 
  ausserhalb der Bauzonen 
 
- Entfernungsauflage beim Bauen 
  ausserhalb der Bauzone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitteilungspflicht für Bau- und Wiederher-

stellungsentscheide ausserhalb der Bauzo-

nen 

 

Mit dem neuen Artikel 84 Absatz 3 BauG werden 

die Baubewilligungs- und Baupolizeibehörden 

verpflichtet, dem AGR sämtliche Bauentscheide 

und Wiederherstellungsverfügungen für Vorha-

ben ausserhalb der Bauzonen – insbesondere 

auch Wiederherstellungsverfügungen, die aus-

serhalb eines Baubewilligungsverfahrens erlas-

sen werden –zur Kenntnis zu bringen. Die Rege-

lung stützt sich auf Artikel 25 Absatz 2 RPG, 

welcher für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzo-

nen die Zuständigkeit einer kantonalen Behörde 

– im Kanton Bern das AGR – vorsieht. 

 

Mit der neuen Regelung werden die Zuständig-

keiten im Bereich Baupolizei nicht verändert. 

Baupolizei ist nach wie vor Sache der Gemein-

den unter Aufsicht der Regierungsstatthalterin-

nen und Regierungsstatthalter. Die Regelung er-

möglicht es jedoch dem AGR, bei Bedarf über 

die zuständigen Regierungsstatthalterämter Ein-

fluss auf die Anordnung und den Vollzug von 

Wiederherstellungsmassnahmen zu nehmen 

und so seiner von Bundesrechts wegen beste-

henden Verantwortung für das Bauen aus-

serhalb der Bauzone gerecht zu werden. 

 

Entfernungsauflage beim Bauen ausserhalb 

der Bauzone 

Mit dem neuen Artikel 84a BauG wird eine ge-

setzliche Grundlage geschaffen, damit Bau- und 

Ausnahmebewilligungen für Bauten und Anlagen 

ausserhalb der Bauzone sowie in Spezialzonen 

ausserhalb der Bauzone mit einer Befristung o-

der mit einer Entfernungsauflage („Beseitigungs-

revers“) versehen werden können. Die Bestim-

mung entspricht der Zielsetzung von Artikel 75 

BV und der gestützt darauf erlassenen Raum-

planungsgesetzgebung und soll dazu beitragen, 

die Zersiedelung einzudämmen und raumplane-

risch unerwünschten Umnutzungen vorzubeu-

gen. 
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Artikel 84a BauG ist grundsätzlich auf alle Bau-

vorhaben, welche ausserhalb der Bauzone für 

einen bestimmten Zweck bewilligt werden, an-

wendbar. Zu den Vorhaben, bei welchen im 

Baubewilligungsverfahren eine Entfernungsauf-

lage verfügt werden kann, gehören somit zonen-

konforme landwirtschaftliche Bauten, aber auch 

gestützt auf eine Ausnahmebewilligung (nach 

Art. 24 ff. RPG) erstellte oder erweiterte Bauten 

sowie Bauten und Anlagen in Spezialzonen aus-

serhalb der Bauzonen, beispielsweise in Zonen 

für den Skisport, in Pferdesportzonen, in Hor-

nusserzonen und dergleichen.  

Eine Befristung oder eine Entfernungsauflage 

darf als Nebenbestimmung dann in eine Bau- o-

der Ausnahmebewilligung aufgenommen wer-

den, wenn sie dem Verhältnismässigkeitsgebot 

entspricht. Die Befristung oder die Entfernungs-

auflage sind somit in erster Linie bei Bauten, 

welche sich ohne grösseren Aufwand entfernen 

lassen, zulässig. Nicht in Frage kommt eine sol-

che Nebenbestimmung regelmässig bei mehrge-

schossigen Wohnbauten.  

  

Die Entfernungsauflage kann im Grundbuch an-

gemerkt werden (Art. 44 RPV). 

 

 

 

 

 

Zusätzliche Informationen zum Thema Bauen ausserhalb der Bauzone finden Sie unter folgenden 

Links: 

 

- Startseite AGR, Abt. Bauen 

- AGR, Abt. Bauen / Bauen ausserhalb der Bauzonen 

- Raumplanungsgesetz (RPG) (SR 700) 

- Raumplanungsverordnung (RPV) (SR 700.1) 

 

https://www.bauen.dij.be.ch/de/start.html
https://www.bauen.dij.be.ch/de/start/bauenausserhalbderbauzonen/themen-zum-bauen-ausserhalb-der-bauzonen.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjN78b4zIDoAhXRM5oKHaDaDiIQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.admin.ch%2Fch%2Fd%2Fsr%2F7%2F700.de.pdf&usg=AOvVaw1M25klpD-Z9V4674S_e-1g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigjZbJzYDoAhWwwsQBHeBoArcQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.admin.ch%2Fch%2Fd%2Fsr%2F7%2F700.1.de.pdf&usg=AOvVaw0vpNUFfc0ne0U9unNiC959

